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§ 3 Bgld. KG 1989
AnschluBverpflichtung und

Festsetzung der Anschluf3frist

Bgld. KG 1989 - Bgld. KanalanschluRgesetz 1989

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Die Behorde hat frihestens nach dem Eintritt der Rechtskraft der wasserrechtlichen Bewilligung fir den zur
Entsorgung der betreffenden AnschluRgrundflache geeigneten Sammelkanal einer &ffentlichen Kanalisationsanlage
den Eigentimer der AnschluBgrundflache oder die diesem gemaR3 § 2 Abs. 1 gleichzuhaltende Person mit schriftlichem
Bescheid zum Anschluf3 zu verpflichten.

(2) Der AnschluBbescheid hat insbesondere zu enthalten:

1. die anzuschlielenden Teile der AnschluRgrundflache einschlieBlich befestigter Flachen, Bauten oder sonstiger
Anlagen,

2. die genaue Lage des Putz- und Kontrollschachtes,

3. sonstige Vorschreibungen, die erforderlich sind, um die AnschluBgrundflache, Bauten oder sonstigen Anlagen
ordnungsgemal zu entsorgen und die einwandfreie Funktion der o&ffentlichen Kanalisationsanlage nicht zu
beeintrachtigen,

4. die Frist fur die Herstellung des Anschlusses an die offentliche Kanalisationsanlage. Diese darf fur bereits
bestehende anzuschlieBende Teile nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als sechs Monate ab Schaffung
der AnschluBmoglichkeit durch den Kanalisationsunternehmer betragen. Bei Festsetzung der Frist ist auf die
AnschluBverhaltnisse (Ldnge des Hauskanals, Jahreszeit) Bedacht zu nehmen. Fir Bauten oder andere Anlagen auf
der AnschluBgrundflache, die im Zeitpunkt der Bescheiderlassung noch nicht fertiggestellt sind, ist festzulegen,
daf? der AnschluB spatestens vor ihrer erstmaligen Benltzung durchzufihren ist.

In Kraft seit 02.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kg_1989/paragraf/2
file:///

	§ 3 Bgld. KG 1989 Anschlußverpflichtung und Festsetzung der Anschlußfrist
	Bgld. KG 1989 - Bgld. Kanalanschlußgesetz 1989


